
Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Anweisung für die Großherzoglichen Beamten des
Hochbauwesens

Carlsruhe, 1869

Vierter Abschnitt. Von den Dienstbezügen der Baubeamten

urn:nbn:de:bsz:31-15270

https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-15270


Dritter Abſchnitt .

Von der Beſorgung der techniſchen Gegenſtände der Baupolizei .

§. 47 .

Die Baupolizeigeſchäfte , welche von den Bezirksbauinſpectionen zu beſorgen ſind , richten ſich nach den

hierüber gegebenen beſonderen Beſtimmungen .

Vierter Abſchnitt.
Von den Dienſtbezügen der Gaubeamten .

§. 48 .

Die Baubeamten haben neben ihrer Beſoldung und dem geordneten Averſum für Büreaukoſten , von

Dienſtverrichtungen , welches ſie für das Hochbauweſen des Staates oder für die Baupolizei in ihrem Wohn⸗

ſitze beſorgen , für letztere , ſo weit nicht für einzelne Orte und Geſchäfte kraft beſonderer Verordnung Vergü⸗

tung gewährt wird , nichts zu beziehen .

Gleiches gilt , wenn ſie auf Veranlaſſung der betreffendenStaatsbehörde die von anderen Sachverſtän⸗

digen aufgeſtellten Gebührenrechnungen wegen Baugeſchäften für Gemeinden , andere Körperſchaften und Stif⸗

tungen zu prüfen haben .

§. 49 .

Bei auswärtigen Geſchäften beziehen die Baubeamten Diäten und Reiſekoſtenvergütung nach Maßgabe

der landesherrlichen Verordnung vom 9. Mai 1867 , Regierungsblatt S . 165 u. ff.

Die Diäten und Reiſekoſtenvergütung der Mitglieder der Baudirection übernimmt ohne Ausnahme die

Staatskaſſe , jene der Bezirksbauinſpection und der Gehilfen beſtreitet :

a. die Staatskaſſe , wenn das auswärtige Geſchäft ausſchließlich Bauangelegenheiten des Staats

betrifft ,

b. die bezügliche Gemeinde⸗ , Körperſchafts⸗ oder Stiftungekuſſe , wenn das auswärtige Geſchäft aus⸗

ſchließlich Bauangelegenheiten von Gemeinden , Körperſchaften und Stiftungen betrifft ,

c. zu gleichen Theilen die Staatskaſſe und die bezügliche Gemeinde⸗ , Körperſchafts⸗ oder Stiftungs⸗

kaſſe, wenn während des auswärtigen Aufenthaltes Geſchäfte für den Staat und für eine Gemeinde ,

Körperſchaft oder Stiftung beſorgt wurden .

§. 50 .

Für Gehülfen , die nur gegen Tagsgebühr bei einer Bezirksbauinſpection Dienſte leiſten , wird wegen

Vergütung bei auswärtigen Geſchäften vom Finanzminiſterium jeweils beſondere Beſtimmung getroffen .

§. 51 .

Ueber alle die Staatskaſſe treffenden Koſtenanrechnungenfür auswärtige Geſchäfte haben die Bezirks⸗

bauinſpectionen monatlich Vorlage an die Baudirection zu machen , welche die Koſtenverzeichniſſe zur Zahlungs⸗

anweiſung dem Finanzminiſterium vorlegt .

§. 52 .

Hat ein Staatsbaubeamter für das Bauweſen von Gemeinden , ſonſtigen Körperſchaften und Stiftungen
andere alg die im §. 48 Abſ . 2 benannten Geſchäfte zu beſorgen , ſo gebührt ihm Bezahlung nadh folgen⸗
dem Tarif :
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Von dem Bauaufwand .

über über über

bis mit 4000 fí. 10,000 f . | 20,000 fi. Neber

4000 Ñ. big mit big mit pig mit 35,000 fí.

10,000 fl. 20,000 fl. 35,000 fl.

I . bei einfachen ländlichen Gebäuden , als Scheuern , |

| Stallungen und ſonſtigen Ockonomiegebäuden 2,5 / 2,1 % [1,6 % LL of % 6

k II . bei Shul , Pfarr⸗ , Rath⸗ und Krankenhäuſern 3,2 2,8 %8 2,3 % 1,8 % | 1,2

III . bei Kirchen auf dem Lande und einfachen Kapellen [ 3,0 o | 26 o 2,1 % 1,6 %w 10

IV . bei Stadtkirchen und reich ausgeſtatteten Kapellen4,0 %3,6 0% | 3,1 % | 25 % | 18

Im Beſondern wird noch weiter beſtimmt :

1. Für dieſe Beträge ſind an künſtleriſchen Arbeiten zu liefern :

a. Vorlageplan ( Lageplan , Grundriſſe , Anſichten , Durchſchnitte ) nebſt annähernder Berechnung der

Baukoſten ; Werkplan ( Grundriſſe , Anſichten und Durchſchnitte ) , Conſtructionen und Detail⸗

zeichnungen , in ' s Einzelne gehender Koſtenüberſchlag;
b. obere Leitung und Ueberwachung der Bauausführung , Abſchluß der Verträge , Prüfung der Bau⸗

koſtenrechnungen , Schlußabrechnung mit den einzelnen Unternehmern , ſowie Erſtattung des

Rechenſchaftsberichts ohne Stellung der Spezialbauaufſicht .
f

2. Von obigen Beträgen unter —IV . entfällt : a

i a. auf 1. a. die eine Hälfte ,
| 3

b. auf 4. b. die andere Hälfte , |
c auf den Vorlageplan und die annähernde Koſtenberechnun gg . 0,14

d
d. auf die Fertigung der Werkpläne

0,14 i

j ~ e . auf die Ausarbeitung der Conftructionen und Detailzeichnungen 0,08
` |

í £. auf den in ' s Ginzelne gehenden KoftenüberjAlag . > < e v s o osoo 0,14

| 3. ©8 wird ferner vergütet :
a. für die Abänderung eines bereits genehmigten Planes und Koſtenüberſchlags und deren

| Neuaufzeichnen und Neubearbeiten 0,2

b . für die bloße Aufnahme eines Planes und Zeichnung in ' s Reinnee o 0,09

- c. für die Abänderung eines fhon vorhandenen Planes und deſſen neue Aufzeichnung 0,1

k
d. für die Prüfung eines Planes und Koſtenüberſchlages . 0,05 |

i

í e. für die Prüfung und Richtigſtellung der Rechnung eines Neubaues 0,1 | J|

f. für die Prüfung einer umfaſſenden Bauveränderung A a A e A AL | ;

der Cäge unter —IV .

4. Zur Bemeſſung der Belohnung für die Beſorgung von Hauptausbeſſerungen und umfaſſenden Ver⸗
|

)

änderungen an Gebäuden werden die Beträge unter 1 und 2 mit / vervielfacht .

|

l
l

|

|

|

5. Für das Abzeichnen eines Planes iſt Erſatz der Fertigungskoſten zu leiſten , und zwar in der Weiſe ,

daß für einen vollen Tag 7/ der geordneten Diät des die Fertigung beſorgenden Bedienſteten anzu⸗ |

—— rechnen ſind .
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6. Für die Prüfung einzelner Koſtenzettel über kleinere Ausbeſſerungen und Bauveränderungen werden
a. von den Koſtenbetrag bis zu 100 fl. — 1½ Prozent ,
b

ý über 100 fí. big zu 500 ff. — 1 Prozent,
OE i über 500 f . — 1 Prozent vergütet .

7. Bei Geſchäften außerhalb des Wohnorts ſind die Reiſekoſten zu vergüten , und kommt die übliche
Diät in Anrechnung .

8. Bei obigen Anſätzen iſt der Aufwand für Geſchäftsaushilfe , für Schreib⸗ und Zeichenmaterial und

Abſchriftsgebühren inbegriffen .
9. Die Sätze 3. d. e. f. finden Anwendung , wenn das Bauweſen von einem andern Sachverſtändigen

beſorgt wurde . í

. 58 .
Hat ein Staatsbaubeamter in Bauſtreitigkeiten unter Privaten als Sachverſtändiger Dienſte zu leiſten ,

ſo gebührt ihm hiefür Bezahlung nach §. 8 der höchſten Verordnung vom 2. April 1866 ( Regierungsblatt
S . 81 u. ff . ).

Fünfter Abſchnitt .
Von der Dienſtführung der Baubehörden im Allgemeinen .

F. 54 .

Die Baubehörden haben über die bei ihnen einlaufenden und abgehenden Geſchäftsgegenſtände ein Ge⸗
ſchäftsjournal mit Reproduzendenregiſter , die Bezirksbauinſpectionen nach Beilage 9 und 10 , zu führen und
die Plane und Acten des Dienſtes — die Bezirksbauinſpectionen ihre Acten nach der in der Beilage 11 ent⸗
haltenen Regiſtraturordnung — ſorgfältig aufzubewahren .

§: 55 .
Die Bezirksbauinſpectionen follen — fo weit es noch nicht geſchehen iſt — nach und nach von jedem

ihrer Aufſicht anvertrauten Staatsgebäude in einem für die Acten paſſenden Formate Situationspläne und
Grundriſſe (dieſe von jedem Stockwerke ) fertigen und je in das betreffende Actenheft aufnehmen . In gleicher
Weiſe ſollen nach und nach Situationspläne und Grundriſſe zu den Acten der Oberbehörde , deren Geſchäfts⸗
kreis die betreffenden Gebäude angehören , gefertigt werden .

§. 56 .
Die Bezirksbauinſpectionen haben ſich über den Preis der Baumaterialien und Bauarbeitslöhne , ſo wie

über bie Bezugsorte der beſſeren Bau - und Hauſteine , auch des ſonſtigen beſſeren Materials fortwährend in
genaueſter Kenntniß zu erhalten und ihre Notizen hierüber in das hiezu beſtimmte beſondere Actenheft „ Ma⸗
terialpreiſe und Arbeitslöhne “ niederzulegen.

§. 57 .

Für die Dienſtgeräthe , die Dienſtaushülfe und die Kanzleibedürfniſſe der Baudirection ſorgt der Staat .
Den Bezirksbauinſpectionen werden das Dienſtſiegel , die Regiſtratur⸗ und Plankäſten und Repoſitorien

auf Staatskoſten geſtellt ; alles andere Dienſtgeräthe , ſo wie das erforderliche Schreib⸗ , Beiden - und Pad -
material , die Miethe für das Geſchäftszimmer , den Aufwand für Heizung und Beleuchtung deſſelben , endlich
den Aufwand für Bedienung haben ſie aus den ihnen ausgeworfenen Bureauaverſen zu beſtreiten .

Der Aufwand für Zeichen⸗ und Schreibmaterial , welches bei der Ausführung eines Neubaues oder
einer größeren Bauveränderung für die Detailzeichnungen von dem für dieſes Bauweſen beſtellten beſonderen
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